
N
ach Angaben der EU-Kommission
erleiden Unternehmen und Ver-
braucher Jahr für Jahr Milliarden-

schäden, weil andere Wirtschaftsteilneh-
mer sich nicht an die Spielregeln halten.
Allein durch echte Kartelle entstehen
Marktteilnehmern jährlich mindestens 13
MilliardenEuroSchäden.ÄhnlicheGrößen-
ordnungenwerdengenannt imZusammen-
hang mit stornierten Flügen, zu hohen
ÜberziehungszinsenodermangelhafterBe-
ratung bei Geldanlagegeschäften. Deshalb
fordern Verbraucherschützer „effektive
Klageinstrumente“, um den Verbrauchern
dieDurchsetzung ihresRechts auf Schaden-
ersatz zu erleichtern; denn ein Einzelner,
der einen um wenige Cent überhöhten
Preis gezahlt hat, wird keineKlage anstren-
gen, weil es sich für ihn nicht lohnt. Befür-
wortervonmehrVerbraucherschutzpropa-
gieren die Einführung von Sammelklagen,
einer inAmerika erfundenenKlageart.

DieGegner laufendagegenSturm:Sammel-
klagen haben in den USA zu zusätzlichen
Kosten der Firmen von rund 255 Milliar-
denDollar jährlich geführt. JedesdritteUn-
ternehmen, gegendaseineSammelklage er-
hobenwurde, ist daranzerbrochen.

Mit einer Sammelklage kann in einem
einzigen Verfahren der Schaden einer Viel-
zahl von Geschädigten eingeklagt werden.
Der Druck gegenüber dem Schädiger wird
dadurch deutlich erhöht. Die Unterneh-
men fürchten das in europäischen Rechts-
ordnungen bislang weitgehend fremde In-
strumentderSammelklage,mit demKläger
in Amerika Unternehmen zu Vergleichen
in Milliardenhöhe zwingen. Eine Sammel-
klage kann jeder Geschädigte losgetreten,
ohne dass er konkret erklären muss, wo-
durch und in welcher Höhe er einen Scha-
den erlitten hat. Beteiligt sind alle poten-
ziell Geschädigten, auch wenn sie nicht ak-
tiv an dem Verfahren teilnehmen. Das ver-
klagte Unternehmen kennt daher weder
die Identität noch die Anzahl der Kläger.

Die Kläger müssen auch nicht befürchten,
die Kosten tragen zu müssen, wenn sie den
Prozessverlieren.Außerdemgibt es inAme-
rika den sogenannten Strafschadenersatz,
wonachdasGericht denzu leistendenScha-
denersatz verdoppeln oder verdreifachen
kann, um ein Unternehmen für Rechtsver-
letzungenzusätzlich zubestrafen.

Die EU-Kommission hält die Einführung
von Sammelklagen (kollektivem Rechts-
schutz) für notwendig. Es wird zwar immer
wieder beteuert, dass man in Europa keine
Sammelklagen nach US-Vorbild einführen
wolle, aber die von derEU-Kommission be-
reits erarbeiteten Papiere (das Weißbuch
der Generaldirektion Wettbewerb vom
April 2008 zu „Schadenersatzklagenwegen
Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts“
unddasGrünbuchderGeneraldirektionGe-
sundheit und Verbraucherschutz vom No-
vember 2008 über „kollektiven Verbrau-
cherschutz“) sprechen eine andere Spra-
che. Insbesondere dasWeißbuch der Gene-
raldirektionWettbewerbenthält vieleRege-
lungen aus dem US-Prozessrecht, die für
dieeuropäischenUnternehmenzuunkalku-
lierbaren Risiken führen können. So soll es
möglichwerden, beklagteUnternehmenge-

richtlich zur Herausgabe von Unterlagen
und Schriftverkehr zu zwingen. Im US-
Recht gibt esdazu abernotwendigeKorrek-
tive. So gilt das Anwaltsgeheimnis im US-
Recht auch für Unternehmensjuristen,
Schriftverkehr zwischen der Rechtsabtei-
lung und der Firmenleitung ist vor der He-
rausgabe geschützt. Indenmeisten europä-
ischen Rechtsordnungen gibt es ein sol-
ches, die firmeninterne Kommunikation
schützendes Anwaltsgeheimnis nicht. Im
Herbst/Winter 2011 werden neue, kon-
kreteVorschlägederKommissionerwartet.

Selbst wenn in der EU jährlich Milliarden-
schäden wegen Fehlverhaltens von Unter-
nehmen entstehen, bleibt zu bedenken,
dass die Abwehrkosten in Amerika offen-
bar ein Vielfaches der entstandenen Schä-
den betragen. Es wäre blauäugig zu glau-
ben, dass diese Kosten sich nicht auf die
Preise auswirken, die letztlich die Verbrau-
cher zu tragen haben. Instrumentarien zu
schaffen, die zu Missbrauch einladen, das
ist nicht vernünftig. In Deutschland haben
wir leidvolle Erfahrungen mit „räuberi-
schen Aktionären“. „Räuberische Verbrau-
cherverbände“ brauchen wir nicht auch
noch.Wäreesdanicht besser,Verbraucher-
interessen durch die Abschöpfung von Ge-
winnenbei gesetzwidrighandelndenUnter-
nehmen durchzusetzen, wie dies im deut-
schen Wettbewerbsrecht bereits vorgese-
hen ist?
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Standpunkte

Die EU-Kommission hält die Einführung von Sammelklagen für notwendig. Diese bergen erhebliche Risiken.
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